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RS OGH 1954/10/20 2Ob530/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1954

Norm

ABGB §863 FI

EO §8 A

Rechtssatz

Wenn der Hauseigentümer duldet, daß der Gekündigte die in seinem Haus gelegene Ersatzwohnung bezieht, gilt dies

als stillschweigende Genehmigung des in der Verurteilung Zug um Zug gelegenen Wohnungstausches und der

Vertragsübernahme. Er kann daher nicht mit einer Räumungsklage gegen den neuen Mieter vorgehen.
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